
Information zu den Hygienevorgaben für die Landtagswahl am 14. März 2021 

Aufgrund der Corona-Situation weisen wir daraufhin, dass in den Wahllokalen 
Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorgaben getroffen wurden, um die Wählerinnen 
und Wähler keinem höheren Risiko auszusetzen. Bitte bringen Sie ihren eigenen Kuli mit. 
Es gelten die Vorschriften des § 10a der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung – Corona VO): 

Im Wahlgebäude muss eine medizinische Maske (vorzugsweise zertifiziert nach DIN 
EN 14683:2019-10) oder ein Atemschutz, welcher die Anforderungen der Standards FFP2 
(DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, getragen 
werden. Diese Verpflichtung besteht nicht für 
1. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und 
2. Personen, die durch ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass ihnen das Tragen einer 
Maske gemäß Satz 1 aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, oder das Tragen 
aus sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. 
Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede Person sich die Hände desinfizieren. 

Für Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude 
aufhalten, gilt: 
1. Sie sind zur Bereitstellung ihrer Kontaktdaten gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, 
der Wahlvorstand ist zur Erhebung dieser Daten berechtigt, der Wahlvorsteher hat die 
gesammelten Daten dem Bürgermeister in einem verschlossenen Umschlag zu 
übergeben; der Bürgermeister ist zur Datenverarbeitung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Verpflichteter; 
2. Im Falle des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 2 dürfen diese Personen sich in Wahlräumen 
zwischen 8 Uhr und 13 Uhr und zwischen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 Uhr für jeweils 
längstens 15 Minuten aufhalten, in Briefwahlräumen für längstens 15 Minuten; zu den 
Mitgliedern des Wahlvorstands und den Hilfskräften muss jeweils ein Mindestabstand 
von zwei Metern eingehalten werden. 

Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die 
1. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, 
2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, 
3. entgegen Absatz 3 Satz 1 keine Maske tragen, ohne dass eine Ausnahme nach Absatz 3 
Satz 2 vorliegt, oder 
4. entgegen Absatz 4 Nummer 1 ganz oder teilweise nicht zur Angabe ihrer Kontaktdaten 
bereit sind. 

Zusätzlicher Hinweis: 
Tasthilfe bei den Stimmzetteln 
Alle Stimmzettel sind auf Grund der Funktion als Tasthilfe an der oberen rechten Ecke 
abgeschnitten. 
Dies hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Stimmzettels oder die Geheimhaltung der 
individuellen Stimmabgabe. 

 


